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Newsletter 10 | Beate Uhse AG 

 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens/Eigenverwaltung genehmigt 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen zum Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Beate Uhse AG zukommen lassen. 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung 

Das AG Flensburg hat das am 15.12.2017 beantragte Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Beate Uhse AG am 02.03.2018 eröffnet (56 IN 230/17) und wie ge-

plant die Eigenverwaltung genehmigt. 

Zum Sachwalter ernannte das Gericht Dr. Sven-Holger Undritz von White & Case 

(https://inso.whitecase.com/), dieser war bereits als vorläufiger Sachwalter tätig. 

Der bisher tätige Gläubigerausschuss wird ebenfalls in der bisherigen Zusammen-

setzung fortgeführt. Den entsprechenden Eröffnungsbeschluss finden Sie auch unter 

www.sdk.org/beate-uhse-ag rechts in der Box „Weitere Unterlagen“. 

 

Forderungsanmeldung/Termin zur Gläubigerversammlung 

Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 

20.03.2018 bei dem Sachwalter schriftlich anzumelden. Anleiheinhaber müssen je-

doch hierzu nichts unternehmen, da die Forderungsanmeldung im Kollektiv durch 

den gemeinsamen Vertreter, die One Square Advisors GmbH, für alle Anleiheinha-

ber vorgenommen werden wird. Der Termin zur Gläubigerversammlung in Form 

eines Berichts- und Prüfungstermins wird für Mittwoch, 04.04.2018, um 10.30 Uhr 

im Amtsgericht in Flensburg angesetzt. Bitte beachten Sie, dass in der Regel nur der 

gemeinsame Vertreter Zugang zur Gläubigerversammlung erhält und dieser auch 

das Stimmrecht für alle Anleiheinhaber ausüben wird. Der einzelne Anleiheinhaber 

hat somit kein Stimmrecht mehr.  

 

Fortführung des Geschäftsbetriebs 

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaften wird wie bisher im vollen Umfang fortge-

führt. Die Vorstandsmitglieder Michael Specht (CEO) und Thomas Kresse (CRO) 

üben im Eigenverwaltungsverfahren ihre Funktionen weiter aus. Im Rahmen des 

systematisch verfolgten Dual-Track-Prozesses wird parallel zur Fortführungslösung 

im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens die übertragende Sanierung via Unter-

nehmensverkauf angestrebt. Begleitet wird das Unternehmen auch weiterhin von 

https://inso.whitecase.com/
http://www.sdk.org/beate-uhse-ag
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den Generalbevollmächtigten Justus von Buchwaldt und Dr. Georg Bernsau (Kanz-

lei BBL Bernsau Brockdorff & Partner). 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter info@sdk.org oder unter  

089 / 2020846-0 zur Verfügung. 

München, den 05.03.2018 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Aktien der Beate Uhse AG! 
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